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Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Ortsteil 
Hohen Schönberg" der Gemeinde Kalkhorst 
Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Der Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Kalkhorst mit der Gebietsbezeichnung "Ortsteil 
Hohen Schönberg" wurde im Juni 1998 als Satzung beschlossen und ist seit dem 
02.01.2001 rechtskräftig. Bislang wurden im Baugebiet lediglich ein Einzelhaus sowie 
eine Doppelhaushälfte errichtet. 
Die Gemeinde beabsichtigt nun, im Geltungsbereich die mögliche Verdichtung durch 
Doppelhäuser zu reduzieren. Dazu sollen künftig nur noch Einzelhäuser zulässig sein. 
Durch die Reduzierung der Bebauungsintensität können auch die früher ange-dachte 
Gemeinschaftsgaragenanlage sowie die Gemeinschaftsgrünfläche entfallen. Die so frei 
werdenden Flächen sollen in ein Allgemeines Wohngebiet umgewidmet werden. 
Da mit den geänderten Zielen die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, wird das 
Verfahren als vereinfachte Änderung nach § 13 BauGB aufgestellt.
Die Stadt Klütz wird um Stellungnahme gebeten.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt zur Satzung über die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 6 „Ortsteil Hohen Schönberg“ der Gemeinde Kalkhorst weder Anregungen 
noch Bedenken zu äußern. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Geltungsbereich

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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SATZUNG DER GEMEINDE KALKHORST

über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Ortsteil Hohen Schönberg"

W
a
r
n
k
e
n
h
a
g
e
n
e
r
 
W

e
g

Kalkhorster Straße

57

3

1

58

60

78

79

80

82

83

85

56

57

2

57

5

57

6

57

4

86

6

81

3

51

1

51

2

3
,
5

6
,
0

3
,
0

5,0

3
,0

3
,0

3
,0

3
,
0

3,0

1
,
5

1,5

WA 1

WA 1

WA 2

WA 1

3,0

W

N

O

S

Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990, geändert durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I  S. 1509).

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

                         

                        Allgemeine Wohngebiete, mit lfd. Nummerierung (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 - 20 BauNVO)

      Grundflächenzahl

        I               Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

       o                offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

nur Doppelhäuser zulässig

                     

                    Baugrenze 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

                         Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Gastank, unterirdisch

 

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                         Grünflächen

Hausgarten, privat

freiwachsende Hecke, privat

Schnitthecke, privat

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

GRZ

WA 1

57

3

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,

Garagen und Gemeinschaftsanlagen,

Zweckbestimmung: Abstellfläche für Müllbehälter

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

zu Gunsten der anliegenden Grundstücke und der Träger der

Ver- und Entsorgung

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten

sind - Sichtdreiecke

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 6 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen

                        

                        vorhandene Flurstücksgrenzen

                        Flurstücksnummern

Bemaßung in m

5,0

WA 1

I o

GRZ 0,25

Nutzungsschablonen

WA 2

I o

GRZ 0,25
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